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Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr!
Geschätzte Klientinnen und Klienten!

Wir wünschen Ihnen, Ihren Angehörigen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein frohes Weih-
nachtsfest, erholsame und besinnliche Zeit und ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2021!

Wir danken Ihnen für die vielen positiven Rückmeldungen und die unseren Mitarbeiterinnen entge-
gengebrachte Wertschätzung. Weiters danken wir Ihnen für Ihr Verständnis, wenn es aufgrund des
für uns massiv erhöhten Arbeitsaufkommens (vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Krise) im
Jahr 2020 das eine oder andere mal zu einer etwas längeren Bearbeitungs- oder Beantwortungszeit
gekommen ist. Unsere Mitarbeiterinnen, bei denen wir uns ebenso für den außergewöhnlichen Ein-
satz in einem herausfordernden Jahr bedanken möchten, wissen Ihre Geduld zu schätzen!

Unser Kanzleibetrieb ist von 23. Dezember 2020 bis 10. Jänner 2021 eingeschränkt.

Ab 11. Jänner 2021 sind wir für Sie wieder uneingeschränkt verfügbar.

Bis zu 30% degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) und
beschleunigte Gebäudeabschreibung
Diese beiden Maßnahmen sollen zur Entlastung von Unternehmen bei Investitionen beitragen und
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auch zu Erleichterungen bei Vermietung und Verpachtung führen. Da keine zeitliche Befristung vorge-
sehen ist, handelt es sich um "Dauerrecht". Die degressive Abschreibung stellt steuerlich - zu Fragen
im Rahmen der Bilanzierung und hinsichtlich Maßgeblichkeit siehe den Beitrag "Bilanzierung von
Covid-19-Maßnahmen im Jahresabschluss" - eine Alternative zur linearen Abschreibung dar und kann
maximal 30% pro Jahr ausmachen (es handelt sich dabei um die "geometrisch" degressive AfA).
Konkret erfolgt die AfA in fallenden Jahresbeträgen nach einem unveränderlichen Prozentsatz (höch-
stens 30%), wobei der Prozentsatz auf den jeweiligen Buchwert bzw. Restbuchwert den entsprechen-
den Jahresbetrag der Abschreibung ergibt. Die degressive Abschreibung kann im betrieblichen wie
im außerbetrieblichen Bereich angewendet werden und auch bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern.

Die  degressive  Abschreibung  kann  für  nach  dem  30.6.2020  angeschaffte  oder  hergestellte
Wirtschaftsgüter angewendet werden; im Falle der Herstellung ist der Zeitpunkt der Fertigstellung
maßgebend (auch wenn die Herstellung vor dem 1. Juli 2020 begonnen worden ist). Der Übergang
von der degressiven zur linearen Abschreibung (nicht aber umgekehrt) ist mit Beginn eines jeden
Wirtschaftsjahres zulässig - es ist dann der vorhandene Restbuchwert durch die Restnutzungsdauer
zu dividieren. Durch den Wechsel zur linearen Abschreibung wird jedenfalls eine Vollabschreibung
des Wirtschaftsgutes ermöglicht. Schließlich ist auch die Halbjahresregelung auf die degressive Ab-
schreibung anzuwenden.

Bestimmte Wirtschaftsgüter sind von der degressiven Abschreibung ausgenommen; es handelt sich
dabei z.B. um unkörperliche (falls nicht i.Z.m. Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit/Life Sci-
ence) oder gebrauchte Wirtschaftsgüter, Gebäude, (grundsätzlich) Pkws und Kombis, mit fossiler En-
ergie betriebene Energieerzeugungsanlagen usw.

Für nach dem 30. Juni 2020 angeschaffte Gebäude ist eine beschleunigte Abschreibung möglich, in-
dem im ersten Jahr eine "dreifache Abschreibung" (das Dreifache des regulären Abschreibungs-
satzes) und im zweiten Jahr eine zweifache Abschreibung des Gebäudes steuerlich geltend gemacht
werden kann. Bei einem Bürogebäude gilt daher beispielsweise eine AfA von 7,5% im ersten Jahr und
5% im zweiten Jahr; danach geht es mit der AfA von 2,5% weiter. Die Halbjahresabschreibungs-
regelung gilt bei Gebäuden ausdrücklich nicht, sodass auch bei der Inbetriebnahme in der zweiten
Hälfte des (ersten) Wirtschaftsjahres drei volle Jahresabschreibungen steuerlich geltend gemacht
werden können.

Corona-Kurz-Infos
Kurz vor Jahresende und auch durch den zweiten Lockdown bedingt, kommt es nochmals zu vielfälti-
gen Neuerungen, Verlängerungen und Begünstigungen von Maßnahmen gegen die Covid-19-Krise.
Sie werden nachfolgend überblicksmäßig dargestellt - die Beschlussfassung im Bundesrat ist noch
ausständig.

Steuerfreie Gutscheine statt Weihnachtsfeier

Da Firmenweihnachtsfeiern in  der  üblichen Form im Jahr  2020 nicht  stattfinden können,  sollen Un-
ternehmen nicht nur Weihnachtsfeiern und andere Firmenfeste von der Steuer absetzen können, son-
dern auch Gutscheine, welche sie als Ersatz für die entfallene (Weihnachts)Feier an die Mitarbeiter
ausgeben. Die Gutscheine sind für die Mitarbeiter steuerfrei. So kann der Arbeitgeber einen steuer-
freien Gutschein im Wert von (bis zu) 365 € pro Mitarbeiter zu Weihnachten schenken. Die "Weih-
nachtsfeier-Gutscheinaktion" hat auch keine Auswirkungen auf die 186 €, mit denen die jährliche
steuerliche Absetzbarkeit für Sachaufwendungen (pro Mitarbeiter) beschränkt ist. Für diese 186 €
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pro Mitarbeiter bleibt die steuerliche Absetzbarkeit beim Unternehmen und die Steuerfreiheit beim
Mitarbeiter ebenso bestehen.

Verlängerung des 5% Umsatzsteuersatz bis 31.12.2021

Der ermäßigte Steuersatz von 5% auf Restaurant- und Cateringleistungen, Beherbergungsleistungen
sowie den Publikations- und Kulturbereich wird bis 31.12.2021 verlängert. Ausgenommen davon sind
Zeitungen und andere periodische Druckschriften - für diese gilt ab 1. Jänner 2021 wieder 10% Um-
satzsteuer.

10% Umsatzsteuer auf Reparaturleistungen

Für Reparaturleistungen i.Z.m. Fahrrädern, Schuhen, Lederwaren, Kleidung und Haushaltswäsche gilt
ab 1.1.2021 der ermäßigte Steuersatz von 10%. Wichtige Voraussetzung ist, dass der Entgeltanteil
für die Arbeitsleistung jenen für allfällige Ersatzteile übersteigt.

Neuregelung für Versandhandel wird auf 1. Juli 2021 verschoben

Bisher war grundsätzlich der 1.1.2021 für das Inkrafttreten angedacht. Siehe dazu auch den Beitrag
vom August 2020.

Sonderbetreuungszeit wird verlängert

Die  Sonderbetreuungszeit  wird  bis  9.7.2021  verlängert  (entspricht  dem  Ende  des  Schuljahres
2020/21) und liegt in zwei Varianten vor (Sonderbetreuungszeit mit Rechtsanspruch und Sonderbe-
treuungszeit ohne Rechtsanspruch ("Vereinbarungsmodell")). Trotz Rechtsanspruchs müssen einige
Voraussetzungen erfüllt sein (z.B. Schließung von Schule/Kindergarten aufgrund von behördlichen
Maßnahmen). Der Anspruch beträgt insgesamt 4 Wochen, wobei bereits gewährte Sonderbetreu-
ungszeiten nicht anzurechnen sind.

Einmalzahlung an Arbeitslose im Dezember 2020

Voraussetzung für die nach der Bezugsdauer abgestufte Einmalzahlung ist der Bezug von Arbeits-
losengeld oder Notstandshilfe im Zeitraum von September bis November 2020.

Pendlerpauschale während der Covid-19-Krise verlängert

Das Pendlerpauschale kann in gleicher Höhe wie vor Beginn der Covid-19-Krise berücksichtigt wer-
den, obwohl die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte aufgrund von Lockdown, Quarantäne,
Telearbeit  oder Kurzarbeit  nicht mehr oder nicht an jedem Arbeitstag zurückgelegt wird.  Diese
Regelung wird nunmehr bis Ende März 2021 verlängert und gilt für Lohnzahlungszeiträume, die vor
dem 1. März 2021 enden.

Bilanzierung von Covid-19-Maßnahmen im Jahresabschluss
Aufgrund  der  Covid-19-Pandemie  wurden  umfangreiche  Maßnahmen  beschlossen,  die  auch  zu
Auswirkungen  auf  die  unternehmensrechtliche  Bilanzierung  führen  (z.B.  Kurzarbeitsbeihilfen,
Fixkostenzuschüsse, Investitionsprämien). Darüber hinaus wurden steuerrechtliche Abschreibungs-
regeln angepasst, die ebenfalls die Bilanzierung ab dem Geschäftsjahr 2020 beeinflussen können.

https://www.alt.stb-fuchshuber.at/news/2020-12-03/bilanzierung-von-covid-19-massnahmen-im-jahresabschluss
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Bei der Bilanzierung von Covid-19-Zuschüssen wird zum einen zwischen Investitions- und Aufwand-
szuschüssen und zum anderen zwischen echten und unechten Zuschüssen unterschieden. Investition-
szuschüsse sind Zuschüsse für Investitionen in das Anlagevermögen. Diese Zuschüsse sind nach
UGB in einem Sonderposten zu passivieren und nach Maßgabe der Abschreibungen der Vermögens-
gegenstände, für die die Zuschüsse gewährt wurden, ertragswirksam aufzulösen (Bruttomethode). Al-
ternativ ist es nach UGB auch zulässig, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensge-
genstände um die gewährten Zuschüsse zu reduzieren (Nettomethode). Aufwandszuschüsse sind
nach UGB nach Maßgabe des Aufwandsanfalls ertragswirksam als sonstige betriebliche Erträge zu er-
fassen. Eine offene Absetzung von den jeweiligen Aufwendungen ist alternativ ebenfalls zulässig. Bei
echten  Zuschüssen  besteht,  anders  als  bei  unechten  Zuschüssen,  keine  Gegenleistungsverpflich-
tung. Bei echten Zuschüssen ist eine Forderung dann zu aktivieren, wenn der Berechtigte am Absch-
lussstichtag die sachlichen Voraussetzungen für die Gewährung des Zuschusses erfüllt hat und der
Zuschuss bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses bewilligt ist. Sofern ein Rechtsanspruch auf den
Zuschuss besteht und der Antrag mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit gestellt wer-
den wird, muss keine Bewilligung vorliegen.

Die Corona-Kurzarbeit dient dazu, die Personalkosten von Unternehmen während der Covid-19-Krise
vorübergehend zu verringern. Die Beihilfen zur Kurzarbeit stellen einen Aufwandszuschuss dar und
sind daher nach UGB als sonstiger betrieblicher Ertrag zu erfassen. Alternativ dürfen die Beihilfen
offen von den Personalaufwendungen abgesetzt werden. Eine Saldierung ist nicht zulässig.

Fixkostenzuschüsse sollen zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und zur Überbrückung von Liquid-
itätsschwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Covid-19 dienen.
Fixkostenzuschüsse sind Aufwandszuschüsse und daher analog zu den Kurzarbeitsbeihilfen zu bi-
lanzieren.

Die Investitionsprämie soll für Unternehmen in der Covid-19-Krise einen verstärkten Anreiz für In-
vestitionen, insbesondere in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit bzw. Life
Science, bieten. Die Investitionsprämie stellt einen Investitionszuschuss dar und ist daher in einem
Sonderposten zu passivieren und in weiterer Folge laufend ertragswirksam aufzulösen (Bruttometh-
ode). Alternativ ist es zulässig, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um die Investitionsprämie
zu kürzen (Nettomethode).

Durch die Maßnahmen des Konjunkturstärkungsgesetz 2020 soll Österreich im Bereich des Abgaben-
rechts gestärkt aus der Covid-19-Krise kommen. Das Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit ein-
er degressiven Abschreibung vor. Diese Neuerung bei den gesetzlichen Abschreibungsregeln hat
auch Auswirkungen auf den Jahresabschluss.

Für  bestimmte  Wirtschaftsgüter,  die  nach  dem 30.6.2020  angeschafft  bzw.  hergestellt  werden,  ist
steuerlich eine degressive Abschreibung mit einem unveränderlichen Prozentsatz von maximal 30%
des jeweiligen (Rest)Buchwerts zulässig. Ein Wechsel von der degressiven zur linearen Abschreibung
ist möglich. Ein Wechsel von der linearen zur degressiven Abschreibung ist hingegen nicht zulässig.
Die Vorschriften zur steuerlichen Halbjahresabschreibung sind anzuwenden. Fraglich ist, ob die de-
gressive Abschreibung aufgrund der Maßgeblichkeit steuerlich nur dann geltend gemacht werden
kann, wenn auch im Jahresabschluss nach UGB degressiv abgeschrieben wird. Nach UGB ist jedoch
das Stetigkeitsgebot zu beachten und es ist im Einzelfall zu beurteilen, ob eine degressive Abschrei-
bung überhaupt zulässig ist. Aufgrund dieser praktischen Probleme hat das BMF mitgeteilt, dass die
degressive Abschreibung steuerlich  jedenfalls  für  Anschaffungen bis  zum 31.12.2021 -  unabhängig
von der Bilanzierung nach UGB - geltend gemacht werden kann. Die legistische Umsetzung bleibt
abzuwarten. Zu beachten ist, dass bei Abweichungen zwischen der steuerlichen und der unterneh-
mensrechtlichen Vorgehensweise latente Steuern nach UGB zu bilanzieren sind.
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Noch  vor  dem  Ausbruch  der  Covid-19-Krise  wurde  die  steuerliche  Grenze  für  geringwertige
Wirtschaftsgüter (GWG) von 400 € auf 800 € angehoben. Die steuerliche Sofortabschreibung von
GWG ist unverändert ein Wahlrecht. Das UGB bietet ebenfalls die Möglichkeit einer Sofortabschrei-
bung von geringwertigen Vermögensgegenständen, enthält jedoch keine Betragsgrenze. Im UGB
kann somit, solange nicht gegen den True and Fair View verstoßen wird, eine andere Betragsgrenze
als im Steuerrecht gewählt werden. Auch hier ist zu beachten, dass bei Abweichungen zwischen der
steuerlichen und der unternehmensrechtlichen Vorgehensweise latente Steuern nach UGB zu bi-
lanzieren sind.


